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BEKANNTMACHUNG über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 
des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell 

 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZAW Donau-Wald für das Wirtschaftsjahr 

2021 mit dem in der Anlage aufgeführten Ergebnis fest. Der Jahresverlust im hoheitlichen Bereich in 
Höhe von 3.345.482,60 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der kumulierte Jahresverlust bei 
den Betrieben gewerblicher Art in Höhe von 74.644,47 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresabschluss 

2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, — 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 bis 

16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

 
 
Außernzell, 19.09.2022 
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ZAW Donau-Wald 
 
gez. 
 
 
Raimund Kneidinger 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
 

 
BEKANNTMACHUNG über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 
des Kommunalunternehmens BBG Donau-Wald KU, Anstalt des öffentlichen Rechts, 

Außernzell 
 
 
1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU für das Geschäftsjahr 2021 

fest und der Jahresgewinn in Höhe von 14.204,76 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresabschluss 

2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

„Wir haben den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU - Kommunalunternehmen für die 
Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des Zweckverbands 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der BBG Donau-Wald KU - 
Kommunalunternehmen für die Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Zweckverbands Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 
Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 
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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 bis 

16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

 
 
Außernzell, 19.09.2022 
 
BBG Donau-Wald KU 
 
gez. 
 
 
Raimund Kneidinger 
Verwaltungsratsvorsitzender 
Landrat 
 

 
BEKANNTMACHUNG über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

des Kommunalunternehmens Abfallwirtschaft Donau-Wald, 
Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU Donau-Wald), Außernzell 

 
 
1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des AKU Donau-Wald KU für das Geschäftsjahr 2021 

fest und der Jahresgewinn in Höhe von 39.250,17 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresabschluss 

2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
„Wir haben den Jahresabschluss der Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen Rechts - 
AKU Donau-Wald, Außernzell, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31.Dezember 2021 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen 
Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
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dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 
     Deggendorf, 10. Juni 2022 
 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 bis 

16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

 
 
Außernzell, 19.09.2022 
 
AKU Donau-Wald 
 
gez. 
 
 
Raimund Kneidinger 
Verwaltungsratsvorsitzender 
Landrat 
 

 
Sparbuch - Aufgebot 

 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Eging,  
lautend auf: 
 
Frau  
Aloisia Lüftl 
Carossastr. 3 
94535 Eging a. S. 
Sparkonto Nr. 3410176105 
 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der 
Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 11.10.2022 
Sparkasse Passau 
 
 
 
Herr Peter Stadler 
(Gebietsdirektor) 
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Satzung 

 
zur 1. Änderung der Satzung vom 25.10.2021 über die Förderung des Öffentlichen 

Personennahverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe 
rabattierter Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises Passau 

 

Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) sowie § 8 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) und § 8a Abs. 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) erlässt der Landkreis Passau gemäß Art. 2 lit. l) und Art. 3 Abs. 
2 VO (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 (ABl. L 
315 vom 03.12.2007, S. 1) folgende Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Satzung des Landkreises Passau vom 25.10.2021 über die Förderung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe rabattierter 
Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises Passau (Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 2021-
65, S. 288) wird wie folgt geändert: 
 
1. Ziffer 1. erhält hinsichtlich der Festsetzung der Höchsttarife folgende Fassung: 
 

Im Landkreis Passau werden für bestimmte Fahrausweisarten des VDW-Tarifes der Gesellschaft 

„Verbund Tarif DonauWald“ (nachfolgend „VDW-Gesellschaft“ genannt) und des VLP-Tarifes der 

Verkehrsgemeinschaft Landkreis Passau (nachfolgend „VLP“ genannt) folgende Höchsttarife im 

Rahmen einer allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt: 

 Gattung Tarifpreis Höchsttarif Ausgleich 

1.1 
Landkreis-NetzTicket (Lkr. 
Passau) 

260 € 60 € 200 € 

1.2 UMWELT-Jahreskarte 
Schüler 

VDW/VLP 
Fahrpreistafel 

Schülermonatskarte 
x 12/10 

VDW/VLP 
Fahrpreistafel 

Schülermonatskart
e  

x 12/7 

Lkr. Passau übernimmt  
3 Monate  

Entfernungsabhängig* 

1.3 UMWELT-Jahreskarte VDW/VLP 
Fahrpreistafel 
Vario 31 Tage  

x 12/10 

VDW/VLP 
Fahrpreistafel 

Vario 31 
Tage x 12/6 

   Lkr. Passau 
übernimmt  
4 Monate   

  
Entfernungsabhängig* 

1.4 Fahrradbeförderung 5 € kostenlos 5 € 

 
*Bedingung für die Ausgleichsgewährung ist, dass der Fahrgast seinen Erstwohnsitz im 

Landkreis Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau oder Regen hat, und die 

Einstiegshaltestelle im Landkreis Passau liegt. 

 
 
2.  Ziffer 2. Buchst. b) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

In Nr. 1.1 wird die Zahl 2.400.000 durch 2.700.000 ersetzt.  
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3. Ziffer 6. Buchst. b) erhält folgende Fassung: 

 
Soweit Abschlagszahlungen an das antragstellende Verkehrsunternehmen dazu geführt haben, 

dass die maßgeblichen Einnahmen die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen 

Gewinns überschreiten, sind diese durch den Landkreis Passau zurückzufordern. Der 

Rückforderungsbetrag wird ab dem jeweiligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum Eingang 

des Rückforderungsbetrags beim Landkreis Passau mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 247 

Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich verzinst. Die Festsetzung der zu leistenden 

Zinszahlung erfolgt durch den Landkreis Passau. 

 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.09.2022 in Kraft. 
 
 
 
 

Passau, 24.10.2022 
 

Landkreis Passau 
 
 
 

Raimund Kneidinger 
Landrat 

 
 

Sparbuch - Aufgebot 
 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau,  
Geschäftsstelle Vilshofen, lautend auf 
 
Frau 
Maria Hein 
Vogelweiderstr. 40 
94036 Passau 
Sparkonto Nr. 3410448488 
 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der 
Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 20.10.2022 
 
 
 
 
Sparkasse Passau 
 
Ralf Schmid  
(Gebietsdirektor)  

 



 
 
 
 
Amtsblatt des Landkreises Passau 

 
 

 

Amtsblatt Nr. 2022-28  Seite: 216 

Herausgabe, Druck und Vertrieb: Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau. Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der betreffenden 
Bekanntmachung. Werbung für Produkte und Geschäftsanzeigen im Amtsblatt sind nicht zulässig. Annahmeschluss für die Mittwochsausgabe: Montagmittag 
(amtsblatt@landkreis-passau.de) Einzelbezugspreis als Druckversion 1,00 €, ansonsten kostenlos. Das Amtsblatt wird auch im Internet unter www.landkreis-passau.de 
veröffentlicht. 

Nummer 2022-28 Ausgabe: 26.10.2022 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Bekanntmachung über die Feststellung und Prüfung des 
Jahresabschlusses 2021 des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-
Wald, Außernzell 

2. Bekanntmachung über die Feststellung und Prüfung des 
Jahresabschlusses 2021 des Kommunalunternehmens BBG Donau-
Wald KU, Anstalt des öffentlichen Rechts, Außernzell 

3. Bekanntmachung über die Feststellung und Prüfung des 
Jahresabschlusses 2021 des Kommunalunternehmens Abfallwirtschaft 
Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU Donau-Wald), 
Außernzell 

4. Sparbuch-Aufgebot 
Aloisia Lüftl 

5. Bekanntmachung der Satzung des Landkreises Passau vom 
24.10.2022 zur 1. Änderung der Satzung vom 25.10.2021 über die 
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs durch 
Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe rabattierter 
Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises Passau 

6. Sparbuch-Aufgebot 
Maria Hein 

7. Maria Hein 



 

 
Amtsblatt Nr. 2022-28  Seite  217 

 

BEKANNTMACHUNG über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 
des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell 

 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZAW Donau-Wald für das Wirtschaftsjahr 

2021 mit dem in der Anlage aufgeführten Ergebnis fest. Der Jahresverlust im hoheitlichen Bereich in 
Höhe von 3.345.482,60 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der kumulierte Jahresverlust bei 
den Betrieben gewerblicher Art in Höhe von 74.644,47 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresabschluss 

2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, — 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 bis 

16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

 
 
Außernzell, 19.09.2022 
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ZAW Donau-Wald 
 
gez. 
 
 
Raimund Kneidinger 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 
 

 
BEKANNTMACHUNG über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 
des Kommunalunternehmens BBG Donau-Wald KU, Anstalt des öffentlichen Rechts, 

Außernzell 
 
 
1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU für das Geschäftsjahr 2021 

fest und der Jahresgewinn in Höhe von 14.204,76 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresabschluss 

2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

„Wir haben den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU - Kommunalunternehmen für die 
Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des Zweckverbands 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der BBG Donau-Wald KU - 
Kommunalunternehmen für die Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Zweckverbands Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 
Deggendorf, 10. Juni 2022 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 
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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 bis 

16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

 
 
Außernzell, 19.09.2022 
 
BBG Donau-Wald KU 
 
gez. 
 
 
Raimund Kneidinger 
Verwaltungsratsvorsitzender 
Landrat 
 

 
BEKANNTMACHUNG über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

des Kommunalunternehmens Abfallwirtschaft Donau-Wald, 
Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU Donau-Wald), Außernzell 

 
 
1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 11.07.2022 den geprüften Jahresabschluss 2021 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  
 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des AKU Donau-Wald KU für das Geschäftsjahr 2021 

fest und der Jahresgewinn in Höhe von 39.250,17 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresabschluss 

2021 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
  
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 
„Wir haben den Jahresabschluss der Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen Rechts - 
AKU Donau-Wald, Außernzell, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31.Dezember 2021 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden — geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen 
Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 
sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
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dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 
     Deggendorf, 10. Juni 2022 
 Dr. Kittl & Partner GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 05.12.2022 bis 

16.12.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

 
 
Außernzell, 19.09.2022 
 
AKU Donau-Wald 
 
gez. 
 
 
Raimund Kneidinger 
Verwaltungsratsvorsitzender 
Landrat 
 

 
Sparbuch - Aufgebot 

 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Eging,  
lautend auf: 
 
Frau  
Aloisia Lüftl 
Carossastr. 3 
94535 Eging a. S. 
Sparkonto Nr. 3410176105 
 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der 
Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 11.10.2022 
Sparkasse Passau 
 
 
 
Herr Peter Stadler 
(Gebietsdirektor) 
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Satzung 

 
zur 1. Änderung der Satzung vom 25.10.2021 über die Förderung des Öffentlichen 

Personennahverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe 
rabattierter Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises Passau 

 

Aufgrund von Art. 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) sowie § 8 Abs. 1 und 2 des 
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) und § 8a Abs. 1 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) erlässt der Landkreis Passau gemäß Art. 2 lit. l) und Art. 3 Abs. 
2 VO (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 (ABl. L 
315 vom 03.12.2007, S. 1) folgende Satzung: 
 

§ 1 
 

Die Satzung des Landkreises Passau vom 25.10.2021 über die Förderung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs durch Bezuschussung der Fahrgäste in Form der Ausgabe rabattierter 
Fahrausweise auf dem Gebiet des Landkreises Passau (Amtsblatt des Landkreises Passau Nr. 2021-
65, S. 288) wird wie folgt geändert: 
 
1. Ziffer 1. erhält hinsichtlich der Festsetzung der Höchsttarife folgende Fassung: 
 

Im Landkreis Passau werden für bestimmte Fahrausweisarten des VDW-Tarifes der Gesellschaft 

„Verbund Tarif DonauWald“ (nachfolgend „VDW-Gesellschaft“ genannt) und des VLP-Tarifes der 

Verkehrsgemeinschaft Landkreis Passau (nachfolgend „VLP“ genannt) folgende Höchsttarife im 

Rahmen einer allgemeinen Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 festgesetzt: 

 Gattung Tarifpreis Höchsttarif Ausgleich 

1.1 
Landkreis-NetzTicket (Lkr. 
Passau) 

260 € 60 € 200 € 

1.2 UMWELT-Jahreskarte 
Schüler 

VDW/VLP 
Fahrpreistafel 

Schülermonatskarte 
x 12/10 

VDW/VLP 
Fahrpreistafel 

Schülermonatskart
e  

x 12/7 

Lkr. Passau übernimmt  
3 Monate  

Entfernungsabhängig* 

1.3 UMWELT-Jahreskarte VDW/VLP 
Fahrpreistafel 
Vario 31 Tage  

x 12/10 

VDW/VLP 
Fahrpreistafel 

Vario 31 
Tage x 12/6 

   Lkr. Passau 
übernimmt  
4 Monate   

  
Entfernungsabhängig* 

1.4 Fahrradbeförderung 5 € kostenlos 5 € 

 
*Bedingung für die Ausgleichsgewährung ist, dass der Fahrgast seinen Erstwohnsitz im 

Landkreis Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau oder Regen hat, und die 

Einstiegshaltestelle im Landkreis Passau liegt. 

 
 
2.  Ziffer 2. Buchst. b) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

In Nr. 1.1 wird die Zahl 2.400.000 durch 2.700.000 ersetzt.  
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3. Ziffer 6. Buchst. b) erhält folgende Fassung: 

 
Soweit Abschlagszahlungen an das antragstellende Verkehrsunternehmen dazu geführt haben, 

dass die maßgeblichen Einnahmen die maßgeblichen Kosten zuzüglich eines angemessenen 

Gewinns überschreiten, sind diese durch den Landkreis Passau zurückzufordern. Der 

Rückforderungsbetrag wird ab dem jeweiligen Zahlungszeitpunkt des Ausgleichs bis zum Eingang 

des Rückforderungsbetrags beim Landkreis Passau mit 5 v. H. über dem Basiszinssatz nach § 247 

Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs jährlich verzinst. Die Festsetzung der zu leistenden 

Zinszahlung erfolgt durch den Landkreis Passau. 

 
 

§ 2 
 

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.09.2022 in Kraft. 
 
 
 
 

Passau, 24.10.2022 
 

Landkreis Passau 
 
 
 

Raimund Kneidinger 
Landrat 

 
 

Sparbuch - Aufgebot 
 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau,  
Geschäftsstelle Vilshofen, lautend auf 
 
Frau 
Maria Hein 
Vogelweiderstr. 40 
94036 Passau 
Sparkonto Nr. 3410448488 
 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ablauf der 
Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 20.10.2022 
 
 
 
 
Sparkasse Passau 
 
Ralf Schmid  
(Gebietsdirektor)  

 


